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Landkreis Karlsruhe 
 
 
 
 

 

Satzung  
 

über die nochmalige Verlängerung der Veränderungssperre für das Gebiet Bebauungsplan 
„Weißhofer-/Friedrich-/Georg-Wörner-/Hildastraße“ mit örtlichen Bauvorschriften der Stadt 
Bretten, Gemarkung Bretten 
 

 
 
 
Aufgrund der §§ 16 und 17 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 des Asylverfahrensbeschleunigungs-
gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Ges.Bl.S. 582), zuletzt geändert durch das Ge-
setz zur Änderung der Gemeindeordnung, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und 
anderer Gesetze vom 15.12.2015 (Ges.Bl.S. 1147) hat der Gemeinderat der Stadt Bretten die 
nochmalige Verlängerung der am 22.05.2013 in Kraft getretenen Satzung über die Veränderungs-
sperre für das Gebiet Bebauungsplan „Weißhofer-/Friedrich-/Georg-Wörner-/Hildastraße“ mit örtli-
chen Bauvorschriften, Gemarkung Bretten 
am 
als folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

 
Die am 22.05.2013 in Kraft getretene und am 20.05.2015 verlängerte Satzung über die Verände-
rungssperre für das Gebiet Bebauungsplan „Weißhofer-/Friedrich-/Georg-Wörner-/Hildastraße“ mit 
örtlichen Bauvorschriften, Gemarkung Bretten, wird nochmals um ein Jahr verlängert. 
 
Für den räumlichen Geltungsbereich ist der beigeheftete Abgrenzungsplan maßgebend. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung über die nochmalige Verlängerung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen 
Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 
Bretten, 
 
 
 
Wolff 
Oberbürgermeister 
 


